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1. Aufgabenstellung 
 

Anlass und Aufgabe 
der Planaufstellung  

In den letzten 60 Jahren hat die Insel Reichenau eine rasante bauli-
che Entwicklung erlebt, die zu einer Verzehnfachung der Versiege-
lung geführt hat. Um die Siedlungsstruktur und die Lebensqualität 
auf der Insel zu bewahren, wurde zur Steuerung einer verträglichen 
landschaftlichen und städtebaulichen Entwicklung der Entwurf eines 
Entwicklungskonzeptes für die Insel Reichenau im Oktober 2008 
beschlossen.  
 
Auf Grundlage dieses  Entwicklungskonzeptes wurde der Aufstel-
lungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB für den Bebauungsplan-
Entwurf "Seestraße“ gefasst. 
 
Ziel des Bebauungsplanes ist, die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu schaffen 
und diese in Einklang mit den siedlungsstrukturellen, landschafts-
planerischen und kulturhistorischen Aufgaben zu bringen.  
 

Bebauungsplan Inhalt des Bebauungsplans ist die städtebauliche Ordnung und 
landschaftsplanerische Gliederung entlang der Seestraße, sowie 
der Uferbereiche und den in "der zweiten Reihe“ angrenzenden 
Grünflächen. Entlang der Seestraße sind die Schließung einzelner 
Baulücken unter Berücksichtigung der vollständigen Freihaltung der 
seezugewandten Straßenseite und der Blickbezüge vorgesehen.  
 
 
Das bestehende Siedlungsmuster mit seinen kulturlandschaftlichen 
Eigenheiten soll erhalten und behutsam unter Wahrung der land-
schaftlichen Gegebenheiten ergänzt werden.   
 
 

Lage des Plangebietes Das Bebauungsplangebiet liegt am nördlichen Ufer der Insel Rei-
chenau zwischen den Ortsteilen Mittelzell und Oberzell. Die See-
straße führt mitten durch das Gebiet, das im Westen und Osten 
durch die Pirminstraße begrenzt wird. Im Norden grenzt das Gebiet 
an den Uferbereich bzw. den Bodensee selbst und im Süden an 
Grünflächen, die zum Großteil mit Reben bedeckt sind. Die Uferbe-
reiche befinden sich z.T. im Landschaftsschutzgebiet und in 
NATURA 2000 Schutzgebieten.  
 

Umweltschützende 
Belange im BauGB 
2004: Umweltprüfung 

Mit dem Stichtag 20.07.2004 hat sich die Behandlung der umwelt-
schützenden Belange in der Bauleitplanung geändert [§ 1(6) Abs.7, 
1a, 2(4), 2a, 4c, §5 (5) sowie Anlage zu § 2(4) und § 2a  Bauge-
setzbuch]: es wurde eine Umweltprüfung als obligatorischer Teil für 
die Aufstellung von Bebauungsplänen in das Bebauungsplanverfah-
ren eingeführt.  
 
Mit der Umweltprüfung werden alle umweltrelevanten Belange zu-
sammengefasst und in einem so genannten Umweltbericht den Be-
hörden zur Stellungnahme vorgelegt. In einer so genannten Zu-
sammenfassenden Erklärung (Umwelterklärung) wird dargelegt, in 
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wieweit die Anregungen der Behörden Eingang in die Planung ge-
funden haben. Nach Realisierung der Planung soll im Rahmen der 
Umweltüberwachung (§ 4c BauGB) –soweit von der Gemeinde 
festgelegt- eine Kontrolle hinsichtlich unvorhergesehener nachteili-
ger Umweltauswirkungen vorgenommen werden. 

Scoping Das so genannte Scoping (scope = Reichweite, Umfang) bedeutet 
im Bauplanungsrecht die Unterrichtung der Vorhabensträger über 
den Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung. Im Vorfeld 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung werden unter Behördenbeteili-
gung vom Planungsträger Umfang, Detaillierungsgrad und Methode 
der Umweltprüfung festgelegt. Grundlage des Scopings ist das hier 
vorgelegte Scopingpapier. 
 
Die beteiligten Behörden werden hiermit aufgefordert zu dem im 
Folgenden beschriebenen Vorschlag zum Umfang, zum Detaillie-
rungsgrad und zur Methode der Umweltprüfung eine Stellungnahme 
abzugeben! 

 

2. Planungsvorgaben 
 

Weltkulturerbe  Mit dem Welterbeschutz der UNESCO wurde 1972 der Schutz eines 
Kultur- oder Naturgutes, das einen außergewöhnlichen universellen 
Wert besitzt, in die Obhut der gesamten Menschheit gelegt. Die 
Bundesrepublik Deutschland und das Land BW haben sich ver-
pflichtet, seine Weltkulturerbestätten, und damit auch die im Jahr 
2000 in die Liste aufgenommene Klosterinsel Reichenau zu schüt-
zen und für künftige Generationen zu erhalten.  

 
Regionalplan Die Gemeinde Reichenau gehört zum Mittelbereich innerhalb des 

Oberzentrums Konstanz. Im REGIONALPLAN 2000 sind die beste-
henden Siedlungsflächen analog zu den Darstellungen im FNP 
2010 dargestellt. 

Landschaftsrahmenplan Im LANDSCHAFTSRAHMENPLANS HOCHRHEIN- BODENSEE (2003) sind 
90% der Insel als Bereiche mit einer sehr hohen Schutzbedürftigkeit 
ausgewiesen. Mittelzell gilt als Schwerpunktraum für Kur und Tou-
rismus. Im westlichen Inselteil sind vorrangig die unzerschnittenen 
hochwertigen Landschaftsräume zu sichern. 
 
Da die Böden der Reichenau gute Voraussetzungen für die Land-
wirtschaft bieten, gilt es, sie als Standort für Kulturpflanzen vordring-
lich zu sichern und zu erhalten.  
 
Die Sicherung und Erhaltung der Grundwasserneubildung und -
qualität ist gemäß LANDSCHAFTSRAHMENPLAN vorrangiges Ziel für 
das Schutzgut Wasser. 

 
Flächennutzungsplan Im FNP 2010 der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft „Bodan-

rück-Untersee“ wird der Schwerpunkt der wohnbaulichen Entwick-
lung auf dem Festland im Bereich Reichenau-Lindenbühl und Wald-
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siedlung verortet. Die Bauentwicklung der Insel selber soll nur dem 
Eigenbedarf dienen. In Folge dieser Zielsetzung wird im FNP auf 
der Insel keine "geplante Wohnbaufläche“ dargestellt (vgl. Abb1). 
 
Im Bereich des Bebauungsplangebietes gibt es im westlichen Teil 
nur eine bestehende Baufläche, die als Mischbaufläche bis zu den 
Flurstücksnummern 4215 und 4192 ausgewiesen ist.  

 

Abb. 1:  Ausschnitt FNP 2010 mit Lage des Planungsgebietes 
 
Für den östlichen Teil der Seestraße gilt die 16. Änderung des FNP 
2010. Darin sind drei weitere Mischgebiete ausgewiesen und die 
Kirche St. Georg mit dem Friedhof als Kulturdenkmal (violette Flä-
che in Abb.2). Aufgrund der bestehenden Sichtbeziehungen zum 
See wurden drei innerörtliche Grünzäsuren (vgl. gelbe Pfeile in 
Abb.2) sowie die Darstellung von "Flächen für die Landwirtschaft mit 
besonderer Bedeutung für das Weltkulturerbe" in den FNP mit auf-
genommen (vgl. Abb.2). 
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Abb. 2:  Ausschnitt 16. Änderung FNP 2010 mit Lage  
 des Planungsgebietes 
 
 

Landschaftsplan Im LANDSCHAFTSPLAN 2010 werden die im FNP dargestellten Misch-
bauflächen im westlichen Bereich übernommen. Die Seestraße ist 
als Grünverbindung und bedeutsamer Wanderweg dargestellt und 
ein Teil der Uferfläche als Ried.  
 

In der 16. Änderung des LANDSCHAFTSPLANS 2010 sind parallel zur 
Darstellung im FNP im östlichen Teilgebiet drei innerörtliche Grün-
zäsuren mit Sichtbeziehungen zum See ausgewiesen sowie "Flä-
chen für die Landwirtschaft mit besonderer Bedeutung für das Welt-
kulturerbe". Damit ist ei Verzicht auf die Bebauung mit Gewächs-
häusern an dieser Stelle verbunden. 
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Abb. 3:  Ausschnitt Landschaftsplan 2010 16. Änderung mit Lage des Pla-
nungsgebietes 

3. Ausgangszustand 

Beschreibung des 
Plangebietes  

Aus der Bestandskartierung (s. Karte 1 BESTAND UND 
BEWERTUNG) ist die aktuelle Nutzung des Bebauungsplangebie-
tes zu entnehmen.  
 
Der westliche Teilbereich der Seestraße weist einen deutlichen 
Dorfcharakter bzw. einen Siedlungszusammenhang mit dem Ortsteil 
Mittelzell auf. In diesem Bereich ist die Bebauung zu beiden Seiten 
der Seestraße sehr dicht. Zwischen Land- und Fuchsengasse ist 
nur auf der seeabgewandten Seite der Seestraße eine geschlosse-
ne Bebauung vorhanden. Auf den Flächen zwischen Gnadensee 
und Seestraße befinden sich in diesem Bereich hauptsächlich ältere 
Gewächshäuser, Gärten und Riedflächen.  
 
An der Abzweigung zur Fuchsengasse wird der Siedlungszusam-
menhang durch zwei unbebaute Grundstücke unterbrochen, bevor 
daran wieder eine zusammenhängende  Bebauung mit Wohnhäu-
sern und z.T. Gewächshäuser in dahinter liegender Reihe an-
schließt.  
 
Im ersten Drittel der Seestraße (Westen) zweigen der Setzweg und 
die Landgasse nach Süden auf die Pirminstraße ab. Folgt man der 
Straße weiter nach Osten verbindet die Fuchsengasse ebenfalls die 
See- mit der Pirminstraße. 
 

Bebauungsplan 
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Abb. 4:  Seestraße, Blick nach Osten in Richtung der Kirche St. Georg 
 

 

Abb. 5:  Seestraße, Blick nach Westen  
 
 

 
 

3.1 Mensch 

Schutzgut Mensch Entlang der Seestraße befinden sich viele Wohnhäuser, z.T. auch 
Ferienwohnungen, sowie zahlreiche Nebengebäude und Gewächs-
häuser. Der großen Gewächshäuser dienen überwiegend dem ge-
werblichen Gemüseanbau.  
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Die Freiflächen werden überwiegend als Gärten und Rasenflächen 
genutzt. Wenige Acker- und Wiesenflächen sind vorhanden.  
 
Als Teil des Inselrundweges ist die Seestraße selbst eine wichtige 
Rad- und Fußwegeverbindung, besonders für Touristen. Sie wird im 
Wesentlichen von Anwohnern und deren Feriengäste genutzt. Jah-
reszeitlich bedingt erhöht sich besonders der Fahrradverkehr durch 
die Inselbesucher. 

 

3.2 Tiere und Pflanzen 

Europäisches Schutz-
gebietsnetz Natura 
2000  

Das Bebauungsplangebiet grenzt im Norden an das Vogelschutzge-
biet "Untersee des Bodensees". Das Fauna-Flora-Habitat-Gebiet 
"Bodanrück und westlicher Bodensee" ist zum Teil deckungsgleich 
mit dem Vogelschutzgebiet ragt jedoch im östlichen Uferbereich teil-
weise in das Bebauungsgebiet hinein (vgl. Karte 1). 

FFH-Gebiet "Bodan-
rück und westlicher 
Bodensee 

Das FFH-Gebiet umfasst in seiner Gesamtheit einen großen Land-
schaftskomplex mit zahlreichen bedeutenden Naturschutzgebieten 
und Naturdenkmalen sowie Flachwasserzonen mit einem herausra-
genden Biotop- und Arteninventar. Es befinden sich großflächige 
prioritäre FFH-Lebensraumtypen wie z.B. naturnahe Kalk-
Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien. Das Gebiet besitzt 
insgesamt eine Größe von 14.237,29 ha. Innerhalb des Geltungsbe-
reiches liegen etwa 7.700 m² (STANDARD-DATENBOGEN, RP 
FREIBURG). 
 

Vogelschutzgebiet 
"Untersee des Boden-
sees" 

Das Gebiet umfasst insgesamt in seiner Gesamtheit eine Fläche von 
ca. 5.860 ha. Es ist ein Rastgebiet von internationaler Bedeutung und 
ist zugleich das bedeutendste Brutgebiet für den Drosselrohrsänger, 
das kleine Sumpfhuhn, die Knäkente, die Kolbenente und den 
Schwarzhals- und Zwergtaucher in Baden-Württemberg. Für weitere 
Arten wie Moorenet und Zwergdommel ist es ein wichtiges Brutgebiet 
(STANDARD-DATENBOGEN, RP FREIBURG). 
 

Landschaftsschutzge-
biet  

Das Landschaftsschutzgebiet "Insel Reichenau“ (Nr. 3.35.005) liegt 
im mittleren und südöstlichen Bereich des Bebauungsplangebietes 
stellenweise innerhalb des Geltungsbereiches. Während im Norden 
die Riedflächen innerhalb des Landschaftsschutzgebietes liegen, 
grenzt im Süden das Bebauungsplangebiet an das Landschafts-
schutzgebiet an bzw. ragt am Rand bis auf die landwirtschaftlichen 
und privaten Grünflächen. 
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Abb. 6:  Landschaftsschutzgebiet innerhalb des Geltungsbereichs des   Be-
bauungsplans Seestraße  
 
Ziel der Schutzgebietsausweisung ist die Sicherung der landschaftli-
chen Schönheiten der Insel, die vor weiterer Minderung bewahrt wer-
den müssen (LSG-AUSWEISUNG 2004). 
 
Im Rahmen des Entwicklungskonzeptes bzw. der Aufstellung des 
Bebauungsplanes ist eine Änderung der LSG-Grenze notwendig. 
Besonders im südöstlichen Bereich des BPlan-Gebietes entspricht 
die Abgrenzung teilweise nicht den Zielen dieses Schutzgebietes und 
verläuft z.B. durch Gewächshäuser hindurch. 
 

§ 32 Biotope Im Plangebiet befindet sich ein Teil des § 32 Biotopes (NatSchG BW) 
"Feldhecken und Feldgehölze Marxenberg" auf dem Flurstück 9456 
und entlang der umgebenden Böschungen. Das große § 32 Biotop 
"Nordöstliches Ufer der Insel Reichenau" liegt z.T. entlang der nördli-
chen Gebietsgrenze innerhalb des Planungsgebietes. Dabei handelt 
es sich um ein Gebiet von regionaler Bedeutung mit naturreichen 
Ufer- und Flachwasserzonen.  

Feldhecken und Feldgehölze 'Marxenberg' 

Das Biotop besteht aus insgesamt 6 Teilflächen (je 3 Feldhecken und 
Feldgehölze), die zusammen eine Fläche von ca. 0,3 ha einnehmen. 
Klassische Gehölzarten wie Feld-Ahorn, Liguster und Vogelkirsche 
sowie angepflanzte Walnussbäume prägen dieses Biotop (Kartierung 
§ 32 NatSchG Offenland BW, 1995).Das Biotop ist ein Gebiet mit 
ökologischer Ausgleichsfunktion. Innerhalb des Geltungsbereiches 
befinden sich eine Feldhecke und ein Feldgehölz (vgl. Abb. 7). 
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Abb. 7:  § 32-Biotope innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 
 Seestraße  

 

Nordöstliches Ufer der Insel Reichenau 

Der Großteil des Biotopes liegt im Bodensee (ca. 85 ha Wasserfläche 
von insgesamt 95 ha). Im Osten reicht das Biotop bis zur NSG-
Grenze "Wollmatinger Ried" und "Untersee-Gnadensee". Im Westen 
endet es kurz vor dem Yachthafen Mittelzell. Die Flachwasserzone 
des Gnadensees ist seeseitig miteingeschlossen, während das Bio-
top auf der Inselseite bis zur Wohnbebauung bzw. Freiflächennut-
zungen heranreicht. Der westliche Uferröhrichtstreifen ist mit zahlrei-
chen Seezugängen versehen. Ab dem Bootsanlegeplatz in Oberzell 
befindet sich ein ausgedehntes Uferschilfröhricht, von dem ein Teil-
bereich durch einen unbefestigten Wanderweg durchzogen wird.  

Wertbestimmende Gesichtspunkte für dieses Gebiet ist vor allem die 
seltene Biozönose aus Flachwasserzone und naturnahen Uferberei-
chen des Bodensees und die sich daraus ergebende Eignung als 
internationaler Winterrastplatz für Wasservögel und Fischbrutplatz. 

Aufgrund seiner hohen ökologischen Wertigkeit ist dieses Biotop ein 
Gebiet von regionaler Bedeutung. Der Uferbereich ist zugleich Land-
schaftsschutzgebiet. 

Die Riedflächen innerhalb des Geltungsbereiches sind Teil dieses § 
32-Biotopes. 

Biotopstrukturen  Die im Bebauungsplangebiet vorhanden Nutzungs- und Biotopstruk-
turen wurden flächendeckend kartiert und in der Karte 1 
BESTANDSPLAN dargestellt. Die Kartierung erfolgt gemäß dem Biotop-
schlüssel der LANDESANSTALT FÜR UMWELT.  
 
Die Hälfte des Gebietes ist geprägt von Gärten und Zierrasen. Neben 
den Gewächshäusern gibt es noch einzelne Freilandflächen für den 
Gemüsebau im Gebiet. Bis auf wenige Uferbereiche des Bodensees 
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handelt es sich um Biotoptypen, die sehr stark durch den Menschen 
geprägt sind.  

 
Bewertung der Biotop-
strukturen  

Die größte naturschutzfachliche Bedeutung haben die Riedflächen im 
Planungsgebiet. Aufgrund ihrer Nähe zu Schutzgebieten von interna-
tionaler Bedeutung und deren Arteninventar ist ihr Erhalt von hoher 
Wichtigkeit. 
 
Die Gartenflächen im Gebiet weisen z.T. eine sehr intensive Nutzung 
auf und sind daher von geringer ökologischer Bedeutung.  
 

Baumschutzsatzung Für das Gemeindegebiet der Insel Reichenau besteht keine Baum-
schutzsatzung.  

 
Baum- und Gehölzbe-
stand 

Der gesamte Baumbestand wurde im Bebauungsplangebiet kartiert 
und bewertet (s. Baumliste im Anhang). 
Im Uferbereich des Planungsgebietes befinden sich große Weiden 
und Pappeln. In den privaten Nutz- und Ziergärten befinden sich ü-
berwiegend Zier- und Obstgehölze.  
Vor allem die großen alten Weiden im Uferbereich, aber auch einzel-
ne heimische Laubgehölze (meist Walnuss oder Obstgehölze) zählen 
zu den wertvollen Bäumen im Gebiet. Diese Bäume werden in einer 
ebenfalls 5 stufigen Skala als wertvoll bewertet.  

 

Abb. 8:  Markante Pappeln am Nordufer des Gnadensees 
 

 

3.3 Boden 

Bodenart Die Böden des Planungsgebiets sind als Braunerden aus lehmig san-
digen, kalkhaltigen Moränenablagerungen anzusprechen. 

Bodenfunktionen Ein Drittel der Böden im Planungsgebiet ist derzeit überbaut, so dass 
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die Bodenfunktionen nicht wahrgenommen werden können. 

 

 Die folgende Tabelle zeigt die Bewertung der natürlichen Böden im 
Plangebiet (1 = sehr gering, 2 = gering, 3 = mittel, 4 = hoch, bis 5 = 
sehr hoch): 

 

 Standort für  
natürliche  
Vegetation 

Standort für  
Kulturpflan-
zen 

Ausgleichs-
körper im 
Wasser-
kreislauf 

Filter und Puffer Gesamtbewer-
tung: 
Bedeutung für 
den Bodenschutz 
Standort 

Nicht überbaute Böden im 
Bebauungsplangebiet 
 

1 4 3 3 hoch 

 

 
Bodennutzung 

 
Die Böden des Planungsgebietes sind zu ca. 30 % versiegelt, d.h. mit 
Gebäuden, Gewächshäusern, Parkierungs- oder Erschließungsflächen 
überbaut. 

Altlasten Das Flurstück Nr. 4225/ 1 ist altlastenverdächtig.  

3.4 Wasser 

Oberflächengewässer Am nördlichen Rand des Planungsgebietes grenzt der Bodensee an 
und seine naturnahe Flachwasserzone und Uferbereiche liegen z.T. 
im Gebiet.  

 

3.5 Klima und Luft 

Klima Die Klimabedingungen auf der Insel Reichenau sind sehr günstig. 
Zwischen Sommer und Winter und zwischen Tag und Nacht gibt es 
auf der Insel nur geringe Temperaturschwankungen, die der aus-
gleichenden Wirkung des Sees zu verdanken sind. Die Winter sind 
eher mild und niederschlagsarm. Die durchschnittliche Jahrestem-
peratur beläuft sich auf 9-10 Grad. Im Sommerhalbjahr liegt die Mit-
teltemperaturen bei 14 Grad.   
 
Der Jahresniederschlag liegt bei etwa 800mm (KLIMAATLAS BADEN-
WÜRTTEMBERG 2000). 

 

3.6 Landschaftsbild 

Orts- und Landschafts-
bild 

Das Gebiet befindet sich am nordöstlichen Rand der Insel auf einer 
Geraden mit dem Kloster Mittelzell und der Kirche St. Georg in O-
berzell. Es zeichnet sich besonders durch den Uferbereich und die 
Blickbezüge zum See bzw. zum gegenüberliegenden Ufer (Allens-
bach) aus. Der Radweg entlang der Seestraße ist eine wichtige 
Achse zwischen den beiden Kulturdenkmälern.  
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Abb. 9:  Blick aus dem Gebiet über den Gnadensee bis zum gegenüberlie-
genden Ufer 
 
Auch vom Wasser aus und vom gegenüberliegenden Ufer (Allens-
bach) prägt der naturnahe Uferbereich sehr eindrücklich das Er-
scheinungsbild der Insel. Die Riedflächen bilden einen grünen Man-
tel um die Insel Reichenau und sorgen damit für einen harmoni-
schen Übergang zwischen Land- und Wasserfläche. 
 

 

Abb. 10:  Blick vom Gnadensee auf das Nordufer bzw. Planungsgebiet  
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3.7 Kultur- und Sachgüter 

Kulturdenkmal: 
Weltkulturerbe Reiche-
nau 

Als Weltkulturerbe wird hier mit der gesamten Insel eine Kulturland-
schaft geschützt, die ein herausragendes Zeugnis der religiösen 
und kulturellen Rolle eines großen Benediktinerklosters im Mittelal-
ter ablegt. 
Das Erscheinungsbild der Insel ist, trotz diverser Verluste im Laufe 
der Jahrhunderte, bis heute anschaulich erhalten geblieben (LAN-
DESDENKMALAMT BW, 2001). 

 

Archäologisches  

Kulturdenkmal 

 

Die Kirche St. Georg mit ehemaligem Klausur- und Nebengebäude 
auf den Flurstücken 9691, 9692 und 9693 zählt zu den drei markan-
ten Kulturdenkmälern der Insel. Die ehemalige Stiftskirche dient 
heute als katholische Pfarrkirche und wurde im 9. Jahrhundert als 
Filialkloster vermutlich zur Unterbringung der St.-Georgs-Reliquien 
gegründet.  

 

Baudenkmal Im Planungsgebiet befinden sich neben dem archäologischen Kul-
turdenkmal 8 weitere Baudenkmäler. 

 
 
 

4. Prüfmethoden 
 

Umweltprüfung Inhalt der Umweltprüfung ist die Ermittlung der voraussichtlich 
erheblichen Umweltauswirkungen gemäß der Anlage zum Bauge-
setzbuch. Dabei werden diejenigen Umweltauswirkungen ermittelt, 
die durch die Aufstellung des Bebauungsplanes vorbereitet wer-
den.  
 

Eingriffsregelung nach 
Bundesnaturschutzgesetz 
und BauGB 

Gemäß § 1a Abs. 3 Satz 3 BauGB sind bei der Aufstellung von 
Bebauungsplänen die Vermeidung und der Ausgleich voraussicht-
lich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und der 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in der Ab-
wägung zu berücksichtigen (Eingriffsregelung nach dem Bundes-
naturschutzgesetz). Ein Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit die 
Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind 
oder zulässig waren (§ 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB). 
 

Anwendbarkeit der Ein-
griffsregelung 

Für das Bebauungsplangebiet ist zu prüfen, ob die Festsetzungen 
des Bebauungsplanes mit Eingriffen verbunden sind, die über die 
bislang zulässigen Eingriffe hinausgehen. 
 
 
Der vorliegende Bebauungsplanvorentwurf beschränkt sich mit 
der Ausweisung von Wohnbauflächen in weiten Bereichen auf die 
schon bestehende Bebauung. Neue Bebauung wird im Wesentli-
chen nur dort festgesetzt und in Form von Baufenstern konkreti-
siert, wo bereits ein Siedlungszusammenhang bzw. ein im Zu-
sammenhang bebauter Ortsteil gemäß § 34 BauGB besteht. An 
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diesen Stellen wird mit dem Bebauungsplan kein neuer Eingriff 
vorbereitet, da hier die Bebauung bereits jetzt zulässig ist. Auf das 
Urteil des VGH vom 14.11.2006 in Sachen Seestraße 40 wird Be-
zug genommen.  
 
Darüber hinaus gibt es einige wenige Bereiche, in denen Abrun-
dungen der bestehenden Bebauung ermöglicht werden. In diesen 
Bereichen geht die geplante Bebauung über die bereits zulässige 
Bebauung hinaus; hier wird mit dem Bebauungsplan ein Eingriff 
vorbereitet, der auszugleichen ist. Dieser Eingriff wird im Rahmen 
der noch durchzuführenden Umweltprüfung bewertet und bilan-
ziert werden.  
 
Inwieweit die Ausweisung privater Grünflächen in dem jetzt als 
"landwirtschaftliche Flächen“ (im FNP) dargestellten Bereichen 
einen Eingriff mit sich bringt, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
noch nicht abschließend beurteilt werden. Die Festsetzung priva-
ter Grünflächen/Gärten findet ganz überwiegend in Bereichen 
statt, die bereits jetzt schon als Gartenflächen genutzt sind. Folg-
lich spricht viel dafür, dass hier kein Eingriff ermöglicht wird. Ande-
rerseits kann die Verfestigung privater Gartenflächen in denjeni-
gen Bereichen, die insbesondere wegen ihrer Angrenzung an in-
ternational bedeutsame Naturschutzflächen (Natura 2000) sehr 
störungsempfindlich sind, problematisch sein. Hier wird im Rah-
men der Umweltprüfung und der FFH-Vorprüfung zu beurteilen 
sein, ob ein ausgleichspflichtiger naturschutzrechtlicher Eingriff 
vorliegt.  
 
 

4.1.1 Gebietsartenschutz 

FFH-Gebiet Da das FFH-Gebiet unmittelbar an den Bebauungsplan angrenzt 
und z.T. sogar innerhalb des Geltungsbereiches liegt, ist gemäß § 
34 BNatSchG als nächster Planungsschritt eine FFH-Vorprüfung 
durchzuführen, um eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und 
des Schutzzweckes des FFH- Gebietes "Bodanrück und westlicher 
Bodensee" zu ermitteln bzw. ausschließen zu können. 
 
Derzeit liegt noch kein Pflege- und Entwicklungsplan (PEPL) für das 
FFH-Gebiet "Bodanrück und westlicher Bodensee" vor. Im Rahmen 
der PEPL-Erstellung kann es zu Änderungen der FFH-
Gebietsgrenze kommen, da erst auf dieser Ebene eine parzellen-
scharfe Abgrenzung durchgeführt wird. 
 

Vogelschutzgebiet Aufgrund der gegebenen Habitatstruktur ist das Vorkommen fol-
gender Vogelarten im Planungsgebiet möglich: 
 
- Blässhuhn (Fulica atra) 
- Haubentaucher (Podiceps cristatus) 
- Wasserralle (Rallus aquatus) 
- Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis) 
 
Da das Vogelschutzgebiet direkt an den Geltungsbereich angrenzt 
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und an einer Stelle hineinragt (vgl. Karte1), muss vor der Offenlage 
auch für dieses Gebiet eine Vorprüfung durchgeführt werden. 

 

4.1.2 Besonderer Artenschutz 

Allgemein Durch die „Kleine Novelle“ des Bundesnaturschutzrechts im De-
zember 2007 müssen bei allen Planungen und Vorhaben zur Ver-
änderung der Umwelt die Belange des Artenschutzes berücksichtigt 
werden. 
 
Aufgrund der Verbotstatbestände gemäß § 42 und 43 BNatSchG ist 
eine artenschutzrechtliche Prüfung für das Gebiet durchzuführen, 
um die Beeinträchtigung der im Gebiet vorkommenden Arten des 
Anhangs IV der Richtlinie 92/43/EWG und europäischer Vogelarten 
zu untersuchen bzw. auszuschließen. 
 
Das Verbot besagt, dass wild lebende Tiere der streng geschützten 
Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflan-
zungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszei-
ten nicht erheblich gestört werden dürfen. Eine erhebliche Störung 
liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der 
lokalen Population einer Art verschlechtert. Gemäß § 42 Abs.1 (3) 
ist es außerdem verboten die Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der 
wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur 
zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (BUNDESNATUR-
SCHUTZGESETZ, 25.03.2002 GEÄNDERT 08.04.2008). 
 
Die genannten Belange des Artenschutzes sind aus der europäi-
schen Richtlinie abgeleitet; sie sind striktes Recht, das nicht der 
Abwägung unterzogen werden kann. 
 

Arten nach Anhang IV 
der FFH -Richtlinie 

Der Laubfrosch (Hyla arborea) wurde 1995 im § 32-Biotop "Nordöst-
liches Ufer der Insel Reichenau" nachgewiesen. Diese Art kann 
folglich im Planungsgebiet vorkommen. Es ist daher durch weitere 
Untersuchungen auszuschliessen, dass die artenschutzrechtlichen 
Verbote des § 42 BNatSchG wirksam werden.  
 
Aufgrund der Habitatstrukturen und der Nähe zum FFH-Gebiet ist 
auch im Planungsgebiet das Vorkommen der Gelbbauch-Unke 
(Bombina variegata) nicht auszuschließen 
 
Im Planungsgebiet ist nicht mit dem Vorkommen von Schnecken 
nach Anhang IV der FFH-Richtlinie zu rechnen. 
 
Das Vorkommen der Flussmuschel (Unio crassus) wird aufgrund 
der Habitatstrukturen im Gebiet als unwahrscheinlich erachtet. 
 

Vogelarten Für das Gebiet ist eine Vogelkartierung durchzuführen oder auf ak-
tuelle Vogelbestandkartierungen (soweit vorhanden) zurückzugrei-
fen, um Artvorkommen und den Erhaltungszustand der Populatio-
nen nachzuweisen und einschätzen zu können. 
 

Inhalt der artenschutz- 1. Schritt: Faunistische Kartierung (vor allem Vögel und Laub-
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rechtlichen Prüfung frosch) durchführen 
2. Schritt: Einschätzung des Erhaltungszustandes 
- Erhaltungszustand der lokalen Population 
- Erhaltungszustand der Population im Vogelschutzgebiet 
3. Schritt: Ermittlung der Beeinträchtigungen, die durch den 

BPlan ausgelöst werden 
- Auswirkungen auf den lokalen Bestand ermitteln 
 

Ziel ist es, die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 42 
BNatSChG auszuschliessen, da dies die Voraussetzung für die  
Genehmigungsfähigkeit des Bebauungsplanes ist. 
 

 

5. Umweltziele 
 

Definition Umweltqualitätsziele definieren die anzustrebenden Umweltqualitä-
ten eines Raums. Sie stellen den Maßstab für die Beurteilung von 
Vorhabenswirkungen dar. 
 

Vorgaben Umweltziele als Bemessungsmaßstab für die zu ermittelnden Aus-
wirkungen werden abgeleitet aus den nachfolgend aufgeführten 
Fachgesetzen: 

Pflanzen und Tiere Sichern und Aufwerten der Lebensraumfunktion für Artengemein-
schaften und für seltene / gefährdete Arten  (§§ 1, 2, 3, 14, 18, 19, 
42 BNatSchG), soweit vorhanden. 

  
NATURA-2000 
Erhebliche Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes und des Europäi-
schen Vogelschutzgebietes sind zu vermeiden. Soweit Projekte, 
einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plä-
nen geeignet sind, ein Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 
oder ein Europäisches Vogelschutzgebiet erheblich zu beeinträchti-
gen, sind sie vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Ver-
träglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Gebiets von gemein-
schaftlicher Bedeutung oder eines Europäischen Vogelschutzge-
biets zu überprüfen. (§ 34 BNatSchG).  
 

Boden und Wasser Grundsätzlich sparsamer und schonender Umgang mit Grund und 
Boden (§ 1 u. 4 BodSchG; § 1a (2) BauGB) 
 
Erhalt von Bodenfunktionen insbesondere von Böden mit hoher / 
sehr hoher Leistungsfähigkeit hinsichtlich der Funktionen (entspre-
chend § 1 BodSchG):   

Erhalt der Grundwasserneubildung (§3a WG Grundsätze) 

 
Verpflichtung zur Abwasserbeseitigung und zur Versickerung von 
Niederschlagswasser, soweit technisch und wirtschaftlich sinnvoll 
(§45b WG) 
 

Klima und Luft Schutz von Flächen mit bioklimatischen Funktionen (§ 1 (6) 7, § 1a 
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BauGB, § 1 u. 2 BNatSchG) 
Landschaftsbild Sicherung der Landschaft in ihrer Vielfalt, Eigenart und Schönheit 

auch wegen ihrer Bedeutung als Erlebnis und Erholungsraum der 
Menschen; geschützte Kulturdenkmale sind zu erhalten (§ 2 Abs. 1 
Nr. 13 und 14 BNatSchG). 
 

Sach- und Kulturgüter  Gemeinsam haben sich die Bundesrepublik Deutschland und das 
Land Baden-Württemberg verpflichtet, seine Weltkulturerbestätten, 
und damit auch die gesamte Klosterinsel Reichenau in ihrer Eigen-
art und Schönheit zu schützen und für künftige Generationen zu 
erhalten.  

Mit dem Schutz der Insel Reichenau als Weltkulturerbe geht auch 
die Verpflichtung zur Beibehaltung des siedlungsstrukturellen und 
landschaftlichen Grundmusters der Insel einher. Trotz der intensi-
ven Bautätigkeit über die Jahrhunderte hinweg ist dieses Grund-
muster ablesbar geblieben und war somit ein maßgeblicher Grund 
für die Unterschutzstellung der gesamten Insel!  

 
 

6. Landschaftsplanerische Entwicklungskonzeption 
 

Grundlage der  

Konzeption  

Der vorliegende städtebauliche Entwurf basiert auf den siedlungs-
strukturellen und landschaftsplanerischen Überlegungen des derzeit 
im Entwurf vorliegenden Entwicklungskonzeptes. Dieses geht davon 
aus, dass das grundlegende, die Kulturlandschaft der Reichenau 
gestaltende Muster weiterhin erkennbar ist und auch zukünftig er-
kennbar bleiben soll.  

 

Kulturlandschaftsent-
wicklung 

Die Entwicklung der Landschaftsnutzung in den letzten Jahrhunder-
ten wurde in Zusammenhang mit der Ausweisung als Weltkulturerbe 
vertiefend wissenschaftlich untersucht und mit zeitgemäßen Instru-
mentarien (grafische Informationssysteme) dokumentiert 
(LANDESDENKMALAMT, HEFT 8, S. 111-145; 2001). 
 
Nachfolgend werden die kartografischen Ergebnisse aus dieser Un-
tersuchung in Hinblick auf die aktuellen Fragestellungen des Bebau-
ungsplans herausgearbeitet:  
 

Historisches Land-
schaftsmuster 

Der Bebauungsplan Seestraße umfasst den kompletten Uferbereich 
zwischen Ober- und Mittelzell.  
 

Auf Abb. 11 stellen die grünen Flächen den hohen kulturlandschaftli-
chen Zeugniswert der Uferflächen dar. Hieraus resultieren die Anfor-
derungen an die Freihaltung dieser Bereiche von jeglicher weiteren 
Bebauung. 
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Abb. 11:  Historisches Landschaftsmuster: Zusammenhängende unbesiedelte Landschaftsräume 
 

Landschaftliche Ent-
wicklung entlang der 
Seestraße  

Kommt man von Westen in das Gebiet hinein, ist der historische 
Siedlungskern noch deutlich wahrnehmbar. Daran schließt sich ein 
Bereich der Streusiedlung an, der sowohl für diese Uferseite sowie 
auch für das Südufer historisch belegt ist. Zwischen Mittelzell und 
Oberzell reisst der Siedlungszusammenhang ab und beginnt erst 
wieder kurz vor der Fuchsengasse.  

Im Laufe der Zeit wurde auch hier nachverdichtet und zwischen den 
Gebäuden Gewächshäuser eingefügt. Die als historisch wertvoll ein-
gestuften Flächen spiegeln nach wie vor das Bild einer landwirt-
schaftlichen geprägten Siedlung wieder, die sich in Richtung Ufer-
saum orientiert.  

 

Konsequenzen für den 
Bebauungsplan 

Sowohl aus planungsrechtlichen Gründen als auch zur Bewahrung 
des historischen Landschaftsmusters wird entlang der Seestraße nur 
das Auffüllen weniger Baulücken und die Abrundung weniger Ge-
bäude zugelassen. Die zulässige Bebauung besteht ausschließlich 
aus Einzel – oder Doppelhäusern, die einen gewissen Freiraum zwi-
schen den Baukörpern zulassen, um eine riegelförmige Bebauung 
gegenüber der freien Landschaft zu verhindern.  
 
Aus diesem Grund sowie zur Aufrechterhaltung der optischen Ver-
bindung zwischen dem Gnadensee und dem Hinterland der Insel 
Reichenau werden im  Bebauungsplan Sichtfelder festgesetzt, die 
von jeglicher Bebauung freizuhalten sind.  
 
Sowohl die Riedflächen wie auch das Feldgehölz und die Feldhecke 
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werden als Biotopentwicklungsflächen festgesetzt, um ihren Erhalt 
und ihre ökologische Funktion zu sichern. Auf diese Weise werden 
besonders sie Riedflächen auch als kulturlandschaftliche Zeugnisse 
gesichert.  

 

Historische Siedlungs-
muster:  

Historische Siedlungs-
kerne und Streubebau-
ung  

Der kulturhistorische Siedlungskern auf der Reichenau befindet sich 
in Mittelzell. Hier prägt seit dem Mittelalter eine verhältnismäßig dich-
te und kompakt angeordnete Bebauung das Siedlungsbild, die sich 
um das Marienmünster entwickelt hat. Außer einem deutlich kleine-
ren historischen Siedlungskern in Niederzell gibt es keine weiteren 
Siedlungskerne auf der Insel. Das Kloster St. Georg in Oberzell ist 
als singulärer Baukörper nicht als Siedlungskern anzusprechen. 

Daneben gibt es auf der Insel mehrere Bereiche mit einer historisch 
anlegten lockeren Streubebauung: im Wesentlichen liegen diese 
entlang des Südufers, entlang der Unteren Rheinstraße und als klei-
nerer Abschnitt im östlichen Bereich der Seestraße am Nordufer. (s. 
Abb.12). Diese Flächen sind ganz vornehmlich gekennzeichnet 
durch eine lockere Verteilung der Häuser, die einen baulichen Zu-
sammenhang nicht erkennen lassen. Sie sind vielmehr eingebettet in 
die Landschaft, liegen inmitten von Landwirtschaftsflächen und 
Hausgärten. Ihre lockere Anordnung wurde einzig geprägt durch den 
historischen Straßenverlauf und die Orientierung zum See. Darüber 
hinaus besitzen das westliche Südufer und die östliche Seestraße 
einen hohen kulturlandschaftlichen Zeugniswert für die Insel Reiche-
nau. 

Die auf der nachfolgenden Abbildung (Abb. 12) gezeigte Abgren-
zung der historischen Streubebauung wurde entnommen aus Abb. 
142 des Landesdenkmalamtes (Heft 8, 2001).  
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Abb. 12:  Historische Siedlungsmuster 

Quelle: Landesdenkmalamt, Heft 8 , 2001 Abb. 142  bearbeitet . 
 

Entwicklung entlang 
der Seestraße 

Die historisch angelegte lockere Siedlungsstruktur ist innerhalb des 
Bebauungsplangebietes im östlichen Abschnitt entlang der Seestra-
ße noch ablesbar (vgl. Abb.13). In diesem Bereich ist die Seestraße 
nur auf der seeabgewandten Seite bebaut. 

 

Abb.13: Typische Streubebauung in der östlichen Seestraße 
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Der Siedlungszusammenhang endet im westlichen Teil zwischen 
Flurstück Nr. 3270 und Nr. 4192. Dieser Teil entspricht noch dem 
historischen Siedlungsmuster. Die Gebäude stehen dicht an der 
Straße und im rückläufigen Bereich befinden sich überwiegend Gär-
ten und Gewächshäuser. Im mittleren Abschnitt der Seestraße ist die 
Bebauung durch eine einseitige, seeabgewandte lineare Aufreihung 
von Gebäuden mit einigen Zäsuren geprägt. Durch diese Zäsuren 
sind das Hinterland und der See miteinander verknüpft. Auf der See-
seite befinden sich nur zwei kleine, aus jeweils 3 Gebäuden in dich-
ter Folge bestehende Hausgruppen. An manchen Stellen gibt es 
eine Ansammlung von Nebengebäuden und in Richtung Mittelzell 
einige Gewächshausgruppen sowie wenige eingestreute seeseitige 
Einzelgebäude.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Abb. 14: Westlicher Teilbereich der Seestraße, der noch zum historischen 
 Ortskern gehört 

Konsequenzen für den 
Bebauungsplan  

Der Bebauungsplan zielt darauf, das historische Siedlungsmuster, 
dort, wo es noch erkennbar ist, aufzugreifen, damit es weiterhin in 
der Landschaft ablesbar ist. Das bedeutet, dass immer wieder 
Durchblicke zum See offen gehalten werden sollen. 
 
Gemäß ihrer derzeitigen Form wird die Flächennutzung auch weiter-
hin beibehalten: Die derzeitig landwirtschaftlich genutzten Flächen 
werden ebenso festgesetzt, wie die als private Grünflächen genutz-
ten Bereiche. Es werden im Wesentlichen nur dort neue Baufenster 
ausgewiesen, wo ein im Zusammenhang bebauter Ortsteil besteht 
und vorhandene Baulücken geschlossen werden. Die wertvollen 
Einzelbäume werden zum Erhalt festgesetzt.  
 
Der Bau weiterer Gewächshäuser wird im Bereich zwischen See-
straße und Gnadensee ausgeschlossen. Durch den Gewächshaus-
bau würden noch unbebaute Blickbezüge zum See bzw. zum gege-
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nüberliegenden Ufer empfindlich eingeschränkt. Ebenfalls ist der 
Blick auf die bedeutenden Welterbestätten von Mittelzell und Ober-
zell zu bewahren und freizuhalten. In Richtung des Münsters soll 
keine weitere Bebauung bzw. keine bauliche Anlagen zugelassen 
werden. 
Die seezugewandte Straßenseite soll von baulichen Anlagen aller 
Art freigehalten werden. Bereits vorhandene Gewächshäuser haben 
Bestandschutz. 

 

 

 

Abb. 15: Blick aus dem Planungsgebiet auf die Kirche St. Georg 
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7. Vorläufige Wirkungsabschätzung und Untersuchungs bedarf  
 

Umweltauswirkungen 
der Planung 

Unabhängig von der Eingriffsregelung ist im Rahmen der Umwelt-
prüfung zu untersuchen, ob durch die Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten sind.  
 
Die Prüfung bezieht sich dabei auf die im Vorentwurf des Bebau-
ungsplans dargestellten Planungsinhalte. 
 
Dabei handelt es sich um diejenigen Bereiche für die Bauflächen 
festgesetzt werden. Darüber hinaus ist zu untersuchen, ob durch 
die Ausweisung von öffentlichen und privaten Grünflächen, von  
Landwirtschaftsflächen und von Biotopentwicklungsflächen Um-
weltauswirkungen hervorgerufen werden.  Dabei sind nicht nur et-
waige nachteilige, sondern auch positive Auswirkungen zu nennen. 
 

 

7.1.1 Vorschlag zum erforderlichen Untersuchungsbed arf 

Allgemein Nachfolgend werden die Umweltauswirkungen aufgezeigt, indem 
die Wirkungszusammenhänge zwischen den Wirkfaktoren des Vor-
habens und den Schutzgüterfunktionen kurz dargestellt werden. 
Der § 2 (4) BauGB erfordert jedoch lediglich die Ermittlung derjeni-
gen Umweltauswirkungen, die "angemessenerweise verlangt" wer-
den können. Aus diesem Grund werden nachfolgend nicht alle 
denkbaren, sondern nur etwaigen erheblichen Auswirkungen zur 
weiteren Untersuchung vorgeschlagen. 
 

Mensch Auswirkungen der baulichen Erweiterungen auf die menschliche 
Gesundheit (Anwohner), etwa während des Baubetriebes sind nicht 
zu erwarten. Allenfalls sind Veränderungen der Erholungseignung 
des Plangebietes nicht auszuschließen.  
 
Methodische Vorgehensweise 
In einem ersten Schritt ist hierfür, in Verbindung mit der Land-
schaftsbildbewertung, die aktuelle Erholungseignung zu bewerten 
und erholungsrelevante Elemente zu ermitteln. 
Danach folgt dann die Beurteilung des Verlustes an Erholungseig-
nung bzw. der Änderung des Landschaftsbildes und des Verlust 
erholungsrelevanter Elemente. 
 

Tiere und Pflanzen Durch anlagebedingte Flächeninanspruchnahme und baubedingte 
Bodenabgrabungen und Aufschüttungen kann  es zum Verlust von 
verschiedenen Biotoptypen sowie zu Beeinträchtigungen von Popu-
lationen von Tier- und Pflanzenarten kommen.  
 
Methodisches Vorgehen 
Die Bestandserhebung der Biotoptypen und eine 5-stufige Bewer-
tung der Bedeutung für den Biotopschutz sind bereits erfolgt (vgl. 
Karte 1). Für das Vorkommen von Tieren oder Pflanzen von beson-
derer artenschutz-fachlicher Bedeutung (Rote Liste, FFH Anhang 
IV, streng geschützte Arten) gibt es aufgrund der Biotopausstattung 
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im Planungsgebiet und der Habitatstruktur der angrenzenden 
Schutzgebiete Hinweise.  
 
Besonders geschützte Arten (vor allem Vögel) treten auf. Da eine 
erhebliche Beeinträchtigung ihrer lokalen Population nicht auszu-
schließen ist, muss diese Artengruppe weiter untersucht werden. 
Um etwaige artenschutzrechtliche Beeinträchtigungen ausschließen 
zu können, ist die Prüfung auf weitere Artvorkommen des Anhangs 
IV der Richtlinie 92/43/EWG (vgl. 4.1.2) und der europäisch ge-
schützten Vögel  erforderlich.  
 
In diesem Zusammenhang ist ebenfalls zu klären, ob die im Vogel-
schutzgebiet vorkommenden Arten durch die Ausweisung des Be-
bauungsplans beeinträchtigt werden (vgl. 4.1.1).  
 
Da unmittelbar an das Planungsgebiet und stellenweise auch inner-
halb des Geltungsbereiches bedeutsame Schutzgebiete liegen, ist 
im Rahmen der FFH-Vorprüfung zu untersuchen, ob eine Verträg-
lichkeit mit den  Erhaltungszielen gewährleistet ist.  
 

Boden Durch Versiegelung kommt es zum Verlust/ Beeinträchtigung aller 
Bodenfunktionen. 
 
Methodisches Vorgehen 
Bewertung der Bodenfunktionen der räumlichen Einheiten und Er-
mittlung der versiegelten Fläche.Es ist zu untersuchen, ob durch 
Bodenumlagerung, Bodenab-transport oder Nutzungsänderung eine 
evtl. vorhandene schädliche Bodenverunreinigung mobilisiert wer-
den kann (mit schädlichen Folgewirkungen für die Umwelt / für die 
Schutzgüter). 
Ermittlung ob Altlasten vorhanden sind und Erkundung von Art, 
Konzentration und flächenhafter Ausdehnung möglicher schädlicher 
Verunreinigungen.  

Wasser Eine erhebliche Verminderung der Grundwasseranreicherung infol-
ge der Versiegelung ist  nicht anzunehmen. 
 
Methodisches Vorgehen 
Allerdings ist durch geeignete Maßnahmen eine möglichst weitge-
hende Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers zu ge-
währleisten.  
 

Klima und Luft Es besteht kein weiterer Untersuchungsbedarf. 
 

Landschaftsbild Durch Flächeninanspruchnahme und Störreize durch Baukörper 
sind Veränderungen und Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 
nicht von vorne herein auszuschließen. Teilweise werden Landwirt-
schaftlich und gärtnerisch geprägte Flächen  zur Siedlungsfläche.  
 
Methodisches Vorgehen 
Die Landschaftsbildeinheiten werden anhand der folgenden Krite-
rien beurteilt: 
 
 - natur-/ kulturlandschaftliche Eigenart  
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 - Eingliederung in die Landschaft 
 - Strukturvielfalt 
 - Störreize  
 
Beurteilung des Planungszustandes nach den gleichen Kriterien. 
Vergleichende Bewertung durch Gegenüberstellung der beiden Zu-
stände (verbal-argumentativ). 
 

Kultur- und Sachgüter Ob mit der geplanten Bebauung das historische Siedlungsmuster 
punktuell Beeinträchtigungen erfährt, ist im Umweltbericht zu prü-
fen.  
 
Methodisches Vorgehen 
Darstellung des historischen Siedlungs- und kulturhistorische Land-
schaftsmuster; Beurteilung der Bebauung vor dem Hintergrund des 
herausragenden Schutzes des Weltkulturerbes 
 

Wechselwirkungen Auswirkungen auf Wechselwirkungen einschließlich Wirkungsverla-
gerungen werden in den jeweiligen Kapiteln der einzelnen, von 
Auswirkungen betroffenen Schutzgüter mit dargestellt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denzlingen, den 14.11.2008 
 
Edith Schütze, Katrin Haas 
Dipl. Ing. Landschaftsarchitektin BDLA 


